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Bußgeldkatalog zur Friedhofsordnung  

Anlage 1 zu § 37 (1) Ordnungswidrigkeiten 

 

 

Pkt. Verstoß Erläuterung Bußgeld 

 

1 

 

Betreten und Aufenthalt von Friedhöfen 

außerhalb von Öffnungszeiten in Verbindung 

mit Ordnungswidrigkeiten, 

Straftatbeständen oder sittenwidrigen 

Verhalten 

 

 

Regelbuße                                   

(Ahndung nur bei 

negativen Verhalten) 

 

 

100,00 € 

 

 

2 

 

Friedhofswege ohne Erlaubnis mit einem 

Fahrzeug befährt 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

50,00 €                  

100,00 € 

 

 

3 

 

Waren oder gewerbliche Dienste anbietet 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

50,00 €                  

100,00 € 

 

 

4 

 

An Sonn- u. Feiertagen oder in der Nähe 

einer Bestattung störende Arbeiten ausführt. 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

50,00 €                  

100,00 € 

 

 

5 

 

Wer ohne schriftlichen Auftrag eines 

Berechtigten bzw. ohne Zustimmung der 

Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig 

fotografiert oder Druckschriften verteilt. 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

50,00 €                  

100,00 € 

 

 

6 

 

Verunreinigung oder Beschädigung der 

Friedhöfe, Einrichtungen, Anlagen sowie die 

Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt-

erweise betritt. 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

50,00 €                  

100,00 € 

 

 

7 

 

Ablage von Abraum und Abfällen außerhalb 

der hierfür vorgesehenen Plätze. 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

30,00 €                  

50,00 € 

 

 

8 

 

Wer Tiere mitbringt, welche keinen 

Nachweis als Begleithunde oder ähnliches 

haben. 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

30,00 €                  

50,00 € 
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9 

 

 

Gewerbliche Tätigkeiten ohne Zustimmung 

der Friedhofsverwaltung. 

 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

 

50,00 €                  

100,00 € 

 

 

10 

 

Gewerbliche Tätigkeiten an Sonn- und 

Feiertagen oder außerhalb der festgelegten 

Zeiten ausübt.                                                                         

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

50,00 €                  

100,00 € 

 

 

11 

 

Werkzeuge und Materialien außerhalb der 

genehmigten Stellen lagert oder gewerbliche 

Geräte an oder in den Wasserentnahme-

stellen des Friedhofes reinigt. 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

50,00 €                  

100,00 € 

 

12 

 

Grabräumungen eigenständig durchführt 

ohne Genehmigung der 

Friedhofsverwaltung. 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

30,00 € 

50,00 € 

 

13 

 

Entgegen, der Vorschriften der Friedhofs-

ordnung ungeeignete Bepflanzungen 

vornimmt. 

 

 

Regelbuße                                                    

nach Regelbuße die Frist 

verstreichen lässt         

 

 

30,00 €                  

50,00 € 

 

 

14 

 

Für Grabschmuck keine verrottbaren 

Materialien verwendet 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

30,00 €                  

50,00 € 

 

 

15 

 

Grundwasserverunreinigende Mittel benutzt 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

50,00 €                  

100,00 € 

 

 

16 

 

Unerlaubte Ablagen an Urnenwänden / 

Urnenstelen und pflegleichten 

Urnenerdgräbern 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

30,00 €                  

50,00 € 

 

 

17 

 

Verwendung von Grablichtern / Laternen 

und ähnlichen mit offener Flamme (nur LED 

gestattet) 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

30,00 €                  

50,00 € 

 

 

18 

 

Grabstätten nicht fristgerecht nach 6 

Monaten herrichtet und provisorische Holz-

kreuze entfernt. 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

30,00 €                  

50,00 € 

 

 

19 

 

Ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung 

Gegenstände an Friedhofsanlagen und 

Bepflanzungen anbringt. 

 

 

Regelbuße                                           

Bei Wiederholungstätern       

 

 

50,00 €                  

100,00 € 
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(1) Sollten aus Verstößen gegen die Friedhofsordnung, Kosten für die Wiederherstellung 

des Ursprungzustandes vor dem Verstoß anfallen, werden diese gesondert dem 

Verursacher in Rechnung gestellt. 

(2) Lässt der Verstoß keine Fristsetzung zu (Gefahr im Verzug oder ähnliche Gründe), 

um den Zustand durch den Verursacher abzustellen, kann eine sofortige kosten-

pflichtige Ersatzmaßnahme durch die Friedhofsverwaltung angeordnet werden. 

 

(3) Bei Grabräumungen ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung wird die zusätzliche 

Entschädigungszahlung für das mit der Grabräumung beauftragte Unternehmen 

berechnet. Die Kosten entsprechen der Anlage 2 zur Friedhofsgebührenordnung. 

 


